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Der Untersuchungsführer hat beispielsweise Durch
suchungsmaterial oder auf andere Weise gesicherte 
Gegenstände und Aufzeichnungen in Augenschein zu 
nehmen, sich mit den bei der Festnahme oder im Er
gebnis der operativen Bearbeitung getroffenen Fest
stellungen vertraut zu machen, Vernehmungen des Be
schuldigten und Vernehmungen von Zeugen durchzuführen, 
Aussprachen mit dem Ärbeitskollektiv und mit Familien
angehörigen des Beschuldigten zu führen, mit Sach
verständigen zusnmmenzuarbeiten usw. Er hat aber zu
gleich such die durch diese und weitere Untersuchungs
handlungen vorwiegend empirisch gewonnenen Erkenntnisse 
zu verarbeiten, um das Wesen des aufzuklärenden Ge
schehens zu ergründen.

Die Erkenntnistätigkeit im Ermittlungsverfahren ist weiterhin 
durch die allgemeingültige Gesetzmäßigkeit des Aufsteinens der 
Erkenntnis vom Sinnlich-Konkreten über das Abstrakte zum Ge- 
da nk1 ich-Ko nk ret e n determiniert. Die s innliche Widerspiegelung 
eines bestimmten Geschehens, von Verhaltensweisen einer Person 
usw., die meist am Beginn der Erkenntnisprozeß in der Unter- 
suchungsarbeit steht und darüber Mrfaus die gesamte weitere 
Erkenntnistätigkeit im Erjifittlungsverfahren maßgeblich speist 
und durchdrinot , ist zwangsläufig die Wiedergabe der äußeren

Sr ^  ^  .
Erscheinung, enthält ;x)ie' im Geschehen zum Ausdruck kommenden 
einzelnen, zufälligen , unwesentlichen Eigenschaften ebenso 
wie solche Merkmale, die das Wesen der Handlung ausmachen. 
Allein durch die wirklichkeitsgetreue Kopie eines bestimmten 
Geschehens läßt sich sein Charakter nicht bestimmen.

Äußerlich gleich oder ähnlich verlaufende Ereignisse 
können sowohl ohne politisch-operative Relevanz als 
auch Erscheinungsform des Wirkens des Gegners oder 
einer Straftat der allgemeinen Kriminalität sein. • 
Beispielsweise kann das Zusammentreffen eines operativ 
bearbeiteten DDR-Bürgers mit einem BRB-Bürger eine 
harmlose Begegnung mit einem Verwandten oder Bekannten 
ebenso sein wie Bestandteil seiner feindlichen Tätig
keit oder einer anderen Straftat.

Um das Wesen der Dinge zu ergründen, bedarf es unbedingt der 
rat ionalen Erkenntnis, des Denkens. Erst mit Hilfe rationaler 
Denkprozesse ist der Untersuchungsführer befähigt, in die durch 
die sinnliche Erkenntnis vermittelten Sachverhalte, Geschehnisse, 
Handlungen usw. das Allgemeine, Notwendige, Wesentliche wieder-


